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Nach Beendigung der Transporte haben die verantwortlichen 
"TTcTnspö r t o f f i z i e r e dem Leiter der zuständigen Abteilung XIV 
über die Realisierung der Transportaufträge grundsätzlich 
mündlich Meldung zu erstatten.

5. Aufgaben der Transportoffiz1ere bei Transporten
Die Aufgaben der Transportoffiziere bestehen in der
- ständigen Beobachtung und Sicherung der zu transportierenden 

Personen zur Verhinderung von Ausbruchs-'.und Fluchtversu
chen, Terror- und anderentoperat iv bedeutsamen Gewaltakten, 
Suiziden, S e l b s t - 1Sachbeschädigungen, Kontaktaufnahmen 
zu Mittätern und anderen Personen,

- Information des verantwortlichen Transportoffiziers über Be
sonderheiten im Verhalten der transportierten Personen sowie 
bei Vorkommnissen und weiteren Unrege 1mäüigkeiten,

- intensiven Kontrolle der Verwahrräume des GTW vor Beginn 
und nach Beendigung der Transporte,

- Abwehr voq Angriffen auf die Transporte durch inhaftierte 
Personen, so wie von außen.

6. Aufgaben der als Kraftfahrzeugführer eingesetzten Transport-
o f f i z i e r e bei Transporten_____________________ _________________
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Die als Kraftfahrzeugführer eingesetzten TransportofFiziere sind
verantwortlich für die

ordnungsgemäße technische Vorbereitung der GTW für die 
Transporte und die Gewährleistung ihrer Einsatzbereitschaft 
(Verkehrs- und Betriebssicherheit),

- Meldung über die Einsatzbereitschaft des GTW an den verant
wortlichen Transportoffizier vor Transportbeginn,

- verantwortungsbewußte, sichere und disziplinierte Führung 
des GTW, t;

- Pflege und Wartung des GTW, seiner Ausrüstung sowie für die 
selbständige Behebung bestimmter technischer Mängel,

- Sicherung des GTW bei Transportaufenthalten,
- Abwehr von Angriffen auf den Transport durch inhaftierte 
Personen sowie von außen.

7. Diese Anweisung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.
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